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Automatisch generierte Beschreibung]Muster für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur StromPBG-Endabrechnung
Auszug aus der Berichterstattung über die 164. Sitzung des 
IDW Arbeitskreises „Sonstige betriebswirtschaftliche Prüfungen Energie“ am 02.03.2026
Im Folgenden werden
1) das Muster für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur zusammengefassten Endabrechnung eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU) und
2) das Muster für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur Endabrechnung eines sonstigen Letztverbrauchers nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 StromPBG i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG
wiedergegeben, welche der Anlage 1 bzw. Anlage 2 der Berichterstattung über die 164. Sitzung des IDW Arbeitskreises „Sonstige betriebswirtschaftliche Prüfungen Energie“ am 02.03.2026 entnommen wurden.
Die vorliegende Datei kann zwar nicht verändert werden, aber die Textpassagen und Tabellen können in ein neues Dokument kopiert und dort bearbeitet werden. Die Sitzungsberichterstattung wurde im Mitgliederbereich der IDW Website veröffentlicht. Die Formulierungsvorschläge für korrespondierende Prüfungsvermerke können über die IDW Verlag GmbH bezogen werden (www.idw.de/idw-verlag).
1) [bookmark: _Toc225435998][bookmark: _Toc3213523][bookmark: _Toc65937611][bookmark: _Toc119353225]
Muster für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur zusammengefassten Endabrechnung eines EVU
Die zusammengefasste Endabrechnung nach § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b StromPBG der gewährten Entlastungsbeträge wurde vom EVU aufgestellt. Sollten sich nach der ursprünglichen Aufstellung der zusammengefassten Endabrechnungen nachträgliche Korrekturen aufgrund von neuen Erkenntnissen im Hinblick auf die Ermittlung der Entlastungsbeträge ergeben, könnte die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur zusammengefassten Endabrechnung bspw. wie folgt gestaltet sein.
[bookmark: _Hlk65940300]Um klarzustellen, dass die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur zusammengefassten Endabrechnung vom EVU aufgestellt wurde, ist der Name des EVU im Titel der Aufstellung zu nennen; es kann hilfreich sein, wenn diese den Briefkopf des EVU trägt und von der Gesellschaft unterzeichnet ist:
AUFSTELLUNG NACHTRÄGLICHER KORREKTUREN ZUR ZUSAMMENGEFASSTEN ENDABRECHNUNG NACH § 31 ABS. 1 NR. 1 BUCHST. B STROMPBG DER … [GESELLSCHAFT] GEGENÜBER DER ... [REGELZONENVERANTWORTLICHER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER]
[bookmark: _Hlk144385794]1.	Maßgebende Grundsätze für die Aufstellung
Aufgrund § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b StromPBG haben wir eine zusammengefasste Endabrechnung für das Entlastungsjahr 2023 mit Datum vom … [Datum der geprüften Endabrechnung] aufgestellt, prüfen lassen und beim regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber eingereicht. Seitdem haben sich neue Erkenntnisse ergeben, die zu nachträglichen Korrekturen an der vorgenannten zusammengefassten Endabrechnung führen. Die Auswirkungen auf die Entlastungsbeträge geben wir in Abschn. 2 wieder.
[Es besteht kein Bedarf die ursprünglichen Aufstellungsgrundsätze zu ändern: Für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur zusammengefassten Endabrechnung gelten unverändert die maßgebenden Aufstellungsgrundsätze, die in Abschn. … der geprüften und eingereichten zusammengefassten Endabrechnung dargestellt sind, zu der am … [Datum des zuletzt erteilten Prüfungsvermerks, ggf. aufgrund einer Nachtragsprüfung] ein Prüfungsvermerk erteilt wurde.]
[Sofern eine Änderung oder Ergänzung der ursprünglichen Aufstellungsgrundsätze erforderlich ist: Für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur zusammengefassten Endabrechnung gelten mit den folgenden Ausnahmen dieselben maßgebenden Aufstellungsgrundsätze, die in Abschn. … der geprüften und eingereichten zusammengefassten Endabrechnung dargestellt sind, zu der am … [Datum des zuletzt erteilten Prüfungsvermerks, ggf. aufgrund einer Nachtragsprüfung] ein Prüfungsvermerk erteilt wurde:
· … [Der geänderte oder ergänzte Aufstellungsgrundsatz ist im Vergleich zu dem bisherigen Vorgehen zu erläutern. Dabei ist der Grund für die Änderung bzw. die Ergänzung des betroffenen Aufstellungsgrundsatz anzugeben (z.B. Aufforderung der ÜNB oder der BNetzA, Änderung der FAQ Höchstgrenzen).]
· ….
[ggf. weitere Ausführungen]

[bookmark: _Hlk1979996]2.	Nachträgliche Korrekturen der Entlastungsbeträge
In der nachfolgenden Tabelle geben wir in unserer Eigenschaft als Elektrizitätsversorgungsunternehmen die nachträglichen Korrekturen der nach § 4 Abs. 1 StromPBG an Letztverbraucher geleisteten Entlastungsbeträge wieder, für die wir nach § 20 StromPBG gegenüber dem für die betreffenden Abnahmestellen regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich haben:
	Entlastungssachverhalt
	Änderung des 
Entlastungsbetrags 1)
[EUR]

	§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StromPBG i.V.m. § 1 Abs. 4 DBAV (Netzentnahme pro Entnahmestelle ≤ 30.000kWh/Kalenderjahr) und i.V.m. § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. bbb StromPBG und des zugehörigen Entlastungsbetrags 
(§ 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ccc StromPBG)
[Referenzpreis 40 ct/kWh]
	 

	§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StromPBG i.V.m. § 1 Abs. 4 DBAV (Netzentnahme pro Entnahmestelle > 30.000kWh/Kalenderjahr) und i.V.m. § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. bbb StromPBG und des zugehörigen Entlastungsbetrags 
(§ 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ccc StromPBG)
[Referenzpreis 13 ct/kWh]
	 

	§ 5 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StromPBG i.V.m. § 1 Abs. 4 DBAV (Netzentnahme pro Entnahmestelle ≤ 30.000 kWh/Kalenderjahr mit Schwachlast- oder Niedertarif und Hochtarif) und i.V.m. § 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. bbb StromPBG und des zugehörigen Entlastungsbetrags 
(§ 31 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ccc StromPBG)
[Individueller Referenzpreis]
	 

	Summe
	 



1)	Eine Erhöhung der Gesamtsumme der Entlastungsbeträge ist positiv anzugeben; eine Verringerung ist negativ anzugeben.


	[Ort, Datum]
	

	
	Unterschrift(en) für das Elektrizitätsversorgungsunternehmen


2) [bookmark: _Toc225436001]Muster für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur Endabrechnung eines sonstigen Letztverbrauchers nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 StromPBG i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG
Die Aufstellung der Endabrechnung nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 StromPBG i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG der Entlastungsbeträge und Entlastungskontingente wurde vom sonstigen Letztverbraucher aufgestellt. Sollten sich nach der ursprünglichen Aufstellung der Endabrechnungen nachträgliche Korrekturen aufgrund von neuen Erkenntnissen im Hinblick auf die Ermittlung der Entlastungsbeträge ergeben, könnte die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur Endabrechnung bspw. wie folgt gestaltet sein.
Um klarzustellen, dass die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur Endabrechnung vom sonstigen Letztverbraucher aufgestellt wurde, ist der Name des sonstigen Letztverbrauchers im Titel der Aufstellung zu nennen; es kann hilfreich sein, wenn diese den Briefkopf des sonstigen Letztverbrauchers trägt und von der Gesellschaft unterzeichnet ist:
AUFSTELLUNG NACHTRÄGLICHER KORREKTUREN ZUR ENDABRECHNUNG NACH § 7 ABS. 2 NR. 3 I.V.M. § 12 ABS. 3 STROMPBG DER … [GESELLSCHAFT] GEGENÜBER DER ... [REGELZONENVERANTWORTLICHER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER] UND DER PRÜFBEHÖRDE
1.	Maßgebende Grundsätze für die Aufstellung
Aufgrund § 7 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG haben wir eine Endabrechnung für das Entlastungsjahr 2023 mit Datum vom … [Datum der geprüften Endabrechnung] aufgestellt, prüfen lassen und beim regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber sowie bei der Prüfbehörde eingereicht. Seitdem haben sich neue Erkenntnisse ergeben, die zu nachträglichen Korrekturen an der vorgenannten Endabrechnung führen. Die Auswirkungen auf die Entlastungsbeträge geben wir in Abschn. 2 wieder.
[Es besteht kein Bedarf die ursprünglichen Aufstellungsgrundsätze zu ändern: Für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur Endabrechnung gelten unverändert die maßgebenden Aufstellungsgrundsätze, die in Abschn. … der geprüften und eingereichten Endabrechnung dargestellt sind, zu der am … [Datum des zuletzt erteilten Prüfungsvermerks, ggf. aufgrund einer Nachtragsprüfung] ein Prüfungsvermerk erteilt wurde.]
[Sofern eine Änderung oder Ergänzung der ursprünglichen Aufstellungsgrundsätze erforderlich ist: Für die Aufstellung nachträglicher Korrekturen zur Endabrechnung gelten mit den folgenden Ausnahmen dieselben maßgebenden Aufstellungsgrundsätze, die in Abschn. … der geprüften und eingereichten Endabrechnung dargestellt sind, zu der am … [Datum des zuletzt erteilten Prüfungsvermerks, ggf. aufgrund einer Nachtragsprüfung] ein Prüfungsvermerk erteilt wurde:
· … [Der geänderte oder ergänzte Aufstellungsgrundsatz ist im Vergleich zu dem bisherigen Vorgehen zu erläutern. Dabei ist der Grund für die Änderung bzw. die Ergänzung des betroffenen Aufstellungsgrundsatz anzugeben (z.B. Aufforderung der ÜNB oder der BNetzA, Änderung der FAQ Höchstgrenzen).]
· ….
[ggf. weitere Ausführungen]

2.	Nachträgliche Korrekturen der Entlastungsbeträge, Entlastungskontingente und anteilig gemeldeten Höchstgrenzen
In der nachfolgenden Tabelle geben wir die nachträglichen Korrekturen hinsichtlich der gewährenden Entlastungsbeträge nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 2 StromPBG für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 (bzw. für Netzentnahmestellen, die über einen tageszeitvariablen Tarif beliefert werden, der einen Schwachlast- oder Niedertarif und einen Hochtarif vorsieht für den Zeitraum 01.08.2023 bis 31.12.2023) wieder, für die wir nach § 7 Abs. 1 StromPBG einen Anspruch auf Absenkung der Stromkosten in Höhe des Entlastungsbetrags gegenüber dem regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber haben, sowie Änderungen hinsichtlich des insgesamt zu gewährenden Entlastungskontingente nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 i.V.m Abs. 2 Nr. 2 StromPBG an.
	Entlastungssachverhalt
	Änderung des 
Entlastungsbetrags1)
[EUR]
	Änderung des Entlastungskontigents2)
[kWh]

	§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 StromPBG i.V.m. § 1 Abs. 4 DBAV (Netzentnahme pro Entnahmestelle ≤ 30.000 kWh/Kalenderjahr) und i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG
[Referenzpreis 40 ct/kWh]
	 
	

	§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StromPBG i.V.m. § 1 Abs. 4 DBAV (Netzentnahme pro Entnahmestelle > 30.000 kWh/Kalenderjahr) und i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG
[Referenzpreis 13 ct/kWh]
	 
	

	§ 5 Abs. 3 Satz 1 StromPBG i.V.m. § 1 Abs. 4 DBAV (Netzentnahme pro Entnahmestelle ≤ 30.000 kWh/Kalenderjahr mit Schwachlast- oder Niedertarif und Hochtarif) und i.V.m. § 12 Abs. 3 StromPBG
[tageszeitvariabler Referenzpreis]
	 
	

	Summe
	 
	



1)	Eine Erhöhung der Gesamtsumme der Entlastungsbeträge ist positiv anzugeben; eine Verringerung ist negativ anzugeben.
2)	Eine Erhöhung des Entlastungskontingents ist positiv anzugeben; eine Verringerung ist negativ anzugeben.


	[Ort, Datum]
	

	
	Unterschrift(en) für den sonstigen Letztverbraucher
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